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Jugendvorstoss im Sinne von Art. 63f. Gemeindeordnung Stadt Zürich zuhanden des Präsidiums des Ge­
meinderats. Besch lossen am 6. November 2025 an der Jugendkonferenz der Stadt Zürich. 

Das Anliegen 

Um was g;eht es? Erklärung; des Prob lems, der Idee, des Vorschlag;s und vom Ziel vom Jug;endvorstoss. 
Der Stadtrat wird aufgefordert zu prüfen, wie in der Stadt Zürich mindestens 4-mal pro Jahr ein Jugendfestival (Ju­
gendliche von 12 bis 18 Jahren) durchgeführt werden kann. Das Festival sol l folgendes enthalten: 

Internationa le Essensstände 
Attraktionen 
Fahrgeschäfte 
Musik 
Stände, unter anderem geführt von Jugendlichen (Jugendstände) 
Dekoration 

Das Festival sol l Jugend lichen zwischen 12 bis 18 Jahre vorbeha lten sein. Dabei so llen Attrakt ionen, wie Fahrge­
schäfte oder das Verpflegungsangebot zu Preisen angeboten werden, we lche für Jugendliche bezahlbar sind. 

Begründung 

Warum ist eure Idee, euer An li egen ode r Vorsc hl ag wichtig? Hier könnt ihr die wichtigsten Gründe auf­
schreiben. 

In der Stadt Zürich finden jedes Jahr hunderte von Anlässen und Ve ranstaltungen statt. Dabei ist das 
Angebot, we lches Jugend li chen vorbe halten ist, beschränkt. Anlässe, wie das Knabenschiessen oder an­
dere Festiva ls sind fü r Jugend l iche oft zu teuer oder nur in Begle itung von Erwac h senen mögl ich. 

Mit der Sc haffung eines j ährlich meh rm als stattfindenden Jugendfestiva ls so ll es Ju gendliche n ermög­
li cht werden, zu bezah lbaren Pre isen an einem so lchen An lass te ilzunehmen. 

Der Stadtrat könnte zum Be ispie l die Schaffung eines Vere i ns «Jugendfestival» p rüfen, welcher du rch 
die direkte Mitwirkung von Jugendl ichen und Jugendorgan isationen m it der Planu ng und Organisation 
eines so lchen Festivals beauftragt wird . Damit die Angebote zu niederschwelligen Preisen erhä lt lich 
sind, sol l auf d ie Erhebung von Gebühren und Standm ieten verzichtet werden. Im Gegenzug so ll en die 
Anbiete r*i nnen verpflichtet werden, ihre Angebote zu günst igen Preisen (z.B. zwischen CHF 00.00 b is CH F 
10.00) anzub iete n. 
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«Euses Züri - Kinder und Jugendliche reden mit.» 1 Ein~ Kooperation der okaj zürich - Kantonale Kinder- und Jugendfö rd erun g und des Dachverbandes 
Schweizer Jugendparlamente DSJ im Auftrag des Soz ia ldepartementes der Stadt Zürich I www engage ch/euses-zueri 


